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Heilmittel bei der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten
Heilmittel  sind ärztlich verordnete,  persönlich erbrachte medizinische Dienstleistungen zur  Hei-
lung, Linderung oder Vorbeugung von Krankheiten.

  Zu diesen Heilmitteln gehören Maßnahmen der Physiotherapie, hier insbesondere Krankengym-
nastik,  manuelle  Therapie,  Lymphdrainage sowie  Massage.  Diese Maßnahmen werden häufig
noch ergänzt durch Elektro- sowie Kälte- und Wärmetherapie.

Ebenfalls  zu  den  Heilmitteln  gehören  außerdem  Ergotherapie,  Stimm-,  Sprech-,  Sprach-  und
Schlucktherapie, Podologie sowie Ernährungstherapie.

Voraussetzung für  eine  Bezuschussung von Heilmitteln  ist,  dass diese aufgrund einer  entspre-
chenden, in der Regel ärztlichen Verordnung „verschrieben“ werden und die Ausführung der Heil-
mittel durch einen „Leistungserbringer für Heilmittel“ erfolgt.

Für die KVB sind die entsprechenden Bestimmungen und weiteren Voraussetzungen für eine Be-
zuschussung der Heilmittel in den Tarifstellen 5.1–5.4 hinterlegt.

Nicht zu den Heilmitteln gehören osteopathische Behandlungen
Osteopathische Behandlungen sind tarifgemäß nur zuschussfähig, wenn sie von einem approbier-
ten Arzt durchgeführt werden. Speziell ausgebildete Osteopathen, die nur über diese Qualifikation
verfügen, sind keine Leistungserbringer für Heilmittel nach Tarifstelle 5.2, sodass von ihnen durch-
geführte osteopathische Behandlungen nicht zuschussfähig sind.

Wurde die osteopathische Behandlung von einem Heilpraktiker durchgeführt, ist eine Bezuschus-
sung schon deshalb ausgeschlossen, weil der Tarif der KVB eine Bezuschussung von Leistungen
nach der Gebührenordnung für Heilpraktiker nicht zulässt.

Welche Leistungen sind zuschussfähig?
Eine Übersicht über die zuschussfähigen Heilmittel findet sich in der sogenannten Leistungstafel
zur Tarifstelle 5 des Tarifs der KVB. Hier findet sich auch eine genauere Beschreibung der jeweili-
gen Heilmittelleistung mit der Nennung des für diese Leistung festgelegten Höchstbetrages sowie
der Höhe der prozentualen Bezuschussung. In der Regel beträgt der Zuschuss zu Heilmitteln 80%
zu dem in der Leistungstafel jeweils genannten Betrag.

Höchstbeträge
Nachdem der Tarif der KVB bezüglich der Höchstbeträge der Heilmittel lange Zeit keine Änderung
erfahren hat, ändern sich die Höchstbeträge dagegen derzeit in rascher Folge. Die KVB folgt mit
der Übernahme von Beträgen den Änderungen des Bundesministeriums für Inneres (BMI),  die
durch entsprechende Regelungen zur Bundesbeihilfeverordnung veröffentlicht werden.

Die Bestimmungen der Bundesbeihilfeverordnung gelten für die Mitglieder der KVB nicht unmittel-
bar. Dennoch soll für die Mitglieder der KVB eine Gleichbehandlung mit den Bundesbeamten, die
der Bundesbeihilfeverordnung unterliegen, gewährleistet werden.



Üblicherweise werden den Mitgliedern Regelungen, die Eingang in die Satzung und/oder den Tarif
der KVB finden sollen, mit einem entsprechenden Nachtrag zu Satzung und Tarif per Anschreiben
bekannt gegeben.

Abweichend hiervon wurden die letzten Preisanpassungen in den Leistungsbereichen Ernährung-
stherapie und Podologie zum 01.08.25 sowie der Ergotherapie und einigen weiteren Leistungen
ab 01.10.25 zunächst ausschließlich auf der Internetseite der KVB veröffentlicht und unterscheiden
sich daher von der derzeit im Tarifwerk bekannt gegebenen Leistungstafel.

Mit Bekanntgabe des Nachtrags 12 zum Tarif der KVB zum 01.01.26 sind diese Beträge dann
auch wieder wie gewohnt in der Leistungstafel zur Tarifstelle 5 zu finden.
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